
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1996/3/26 1Ob632/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.03.1996

Norm

ZPO §26ff

ZPO §36

ZustG §9 Abs2

Rechtssatz

Bestellt eine Verfahrenspartei mehrere Bevollmächtigte, sind gerichtliche Zustellungen nur an einen von ihnen zu

bewirken.

Entscheidungstexte

1 Ob 632/95
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